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Art. 1, Abs. 1 Parkkartenverordnung der Stadt Bern (PKV)

Zum Schutz von Anwohnerinnen und Anwohnern 

vor Strassenverkehrslärm und Luftverschmutzung 

kann das zeitlich unbeschränkte Parkieren in 

städtischen Quartieren unter Berücksichtigung der 

örtlichen Verhältnisse in Anwendung der bundes-

rechtlichen Vorschriften über Parkierungsbe-

schränkungen auf bestimmte Kategorien von 

Berechtigten beschränkt werden.



These 1

Eine Stadt lebt mehr von Menschen 

als von Infrastrukturen - Menschen, 

die den öffentlichen Raum nutzen



These 2

Nutzung von öffentlichem Raum 

verlangt nach Regeln

Parkieren - ein Element der Nutzung 

von öffentlichem Raum





These 3

Unterschiedliche Nutzungsintensitäten 

verlangen nach unterschiedlichen 

Regeln

Der Nutzungsdruck in Stadtzentren ist 

hoch, am Stadtrand i.d.R. niedriger  

- Sonderregelungen machen Sinn



1 Parkkartenverordnung für   

das gesamte Gemeindegebiet 

der Stadt Bern (PKV)

2 Sonderregelung für die untere 

Altstadt von Bern (PVUA)

3 Sonderregelung für die obere 

Altstadt von Bern (VZB)
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Nutzergruppen des öffentlichen Raums

• „Verweiler“ (Aussenbstuhlung, Strassenmusikanten, etc.)

• Fussgänger

• Velofahrer

• öV

• Mehrspurige (motorisierte) Fahrzeuge

• Installationen (Baustellen, Marktstände, pop-ups, etc.)



Mehrspurige (motorisierte) Fahrzeuge

• Autos von Privatpersonen (Anwohner, Besucher, Kunden)

• Autos von Unternehmern im Einsatz

• Lieferantenfahrzeuge - Güterumschlag

• Bereitschaftsdienste

• Marktfahrzeuge



Im Speziellen: der Wirtschaftsverkehr

Mit Wirtschaftsverkehr werden die Ortsveränder-

ungsprozesse von Gütern, Personen und Nach-

richten bezeichnet, die im Rahmen der Herstellung 

und des Vertriebs von Gütern und Dienstleistun-

gen (z.B. Waren, Dienstleistungen) bzw. zur Ver-

und Entsorgung von Wirtschaftseinheiten 

(Industrie, Bau-/Gewerbe, Handel) stattfinden 

[IVZ Industrie-Verband Zürich, 2015].



Wirtschaftsverkehr - Kategorien





Das Parkkartenverwaltung der Stadt Bern

• PKV

• PVUA

• VZB

• Privatpersonen mit Wohnsitz in 

der Stadt (Anwohner)

• Privatpersonen ohne Wohnsitz 

in der Stadt (Besucher, Kunden)

• Unternehmen mit Sitz in der 

Stadt

• Auswärtige Unternehmen



Parkkarten für Privatpersonen (Anwohner)
(nur auf Parkfeldern mit Parkscheibenpflicht gestattet) 

• Zonenparkkarten Blaue Zone (Wohnsitz-Zone -

Fr. 264.-/Jahr)

• Zonen-Tageskarte Blaue Zone (24 Std. - Fr. 16.-)

• Zonen-4-Stundenkarte Blaue Zone (Fr. 9.-)



Parkkarten für Privatpersonen (Besucher) 
(nur auf Parkfeldern mit Parkscheibenpflicht gestattet) 

• Zonenparkkarten Blaue Zone (Fr. 660.-/Jahr) nur 

für anderweitig Betroffene, Wochenaufenthalter

• Zonen-Tageskarte Blaue Zone (24 Std. - Fr. 16.-)

• Zonen-4-Stundenkarte Blaue Zone (Fr. 9.-)



Parkkarten für Unternehmern, Sitz in Bern 
(auch auf gelb markierten Güterumschlagplätzen gestattet) 

• Zonenparkkarten (Sitz-Zone, Fr. 264.-/Jahr)

• Gewerbeparkkarte (alle Zonen, Fr. 264.-/Jahr)

• Handwerker-Parkkarte (alle Zonen, Fr. 264.-/Jahr)

• Handwerker-Tageskarte (24 Std. - alle Zonen, Fr. 9.-)

• Schicht-Parkkarte (alle Zonen, Fr. 480.-/Jahr)



Parkkarten für auswärtige Unternehmern 
(auch auf gelb markierten Güterumschlagplätzen gestattet) 

• Gewerbeparkkarte (alle Zonen, Fr. 660.-/Jahr)

• Handwerker-Parkkarte (alle Zonen, Fr. 660.-/Jahr)

• Handwerker-Tageskarte (24 Std. - alle Zonen, Fr. 9.-)





Sonderregelung untere Altstadt

Parkkarten für Privatpersonen (Anwohner)
(nur auf Parkfeldern mit Parkscheibenpflicht gestattet) 

• Zonenparkkarten (in einer an den Wohnsitz in 

der Altstadt angrenzenden Zone - Fr. 264.-/Jahr)

• 48 Std.-Tagesparkkarte (in der Altstadt auf 

weissen Parkfeldern - Fr. 960.-/Jahr)

• Zonen-Tageskarte Blaue Zone (24 Std. - Fr. 16.-)

• Zonen-4-Stundenkarte Blaue Zone (Fr. 9.-)



Sonderregelung unteren Altstadt

Parkkarten für Privatpersonen (Besucher)
(nur auf Parkfeldern mit Parkscheibenpflicht gestattet) 

• Zonenparkkarten (in einer an den Wohnsitz in 

der Altstadt angrenzenden Zone - Fr. 660.-/Jahr) 
nur für anderweitig Betroffene, Wochenaufenthalter

• Zwei-Tagesparkkarte (in der Altstadt auf 

weissen Parkfeldern - Fr. 1‘920.-/Jahr)

• Zonen-Tageskarte Blaue Zone (24 Std. - Fr. 16.-)

• Zonen-4-Stundenkarte Blaue Zone (Fr. 9.-)



Parkkarten für Unternehmer mit Sitz in der 

unteren Altstadt (auch auf gelb markierten Güterumschlagplätzen gestattet) 

• Parkkarten für angrenzende Zone (Fr. 264.-/Jahr)

• Gewerbeparkkarte (alle Zonen, Fr. 264.-/Jahr)

• Handwerker-Parkkarte (alle Zonen, Fr. 264.-/Jahr)

• Handwerker-Tageskarte (24 Std. - alle Zonen, Fr. 9.-)

• Schicht-Parkkarte (in einer angrenzenden Zone,                

Fr. 480.-/Jahr)

• Parkkarte mit Lieferbereitschaft (Fr. 960.-/Jahr)



Parkkarten für auswärtige Unternehmen, 

untere Altstadt (auch auf gelb markierten Güterumschlagplätzen gestattet) 

• Gewerbeparkkarte (alle Zonen, Fr. 660.-/Jahr)

• Handwerker-Parkkarte (alle Zonen, Fr. 660.-/Jahr)

• Handwerker-Tageskarte (24 Std. - alle Zonen, Fr. 9.-)

• Marktfahrer (nur an Markttagen, auf 

zugewiesenen Parkplätzen, Fr. 264.-/Jahr)



Parkieren in der unteren Altstadt von Bern



Sonderregelung obere Altstadt

Parkkarten für Privatpersonen (Anwohner)
(nur auf Parkfeldern mit Parkscheibenpflicht gestattet) 

• Zonenparkkarten (in einer an den Wohnsitz in 

der Altstadt angrenzenden Zone - Fr. 264.-/Jahr)

• Kurzbewilligung für Umzüge, zu 

Güterumschlagszeiten



Parkkarten für Unternehmern, Sitz in der 

oberen Altstadt (auch auf gelb markierten Güterumschlagplätzen gestattet) 

• Parkkarten für angrenzende Zone (Fr. 264.-/Jahr)

• Handwerker-Parkkarte nur zu Güterumschlags-

zeiten (Fr. 264.-/Jahr)

• Marktfahrer (nur an Markttagen, auf 

zugewiesenen Parkplätzen, Fr. 264.-/Jahr)

• Kurzbewilligung für Umzüge, Materialan-und 

abtransport, Werkstattwagen, Baustellen-

besuche möglich (Güterumschlag)





Fragen?




